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Veränderte Regelungen zur Notbetreuung in Kindertagesstätten der 

Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH ab dem 22.06.2020 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass unsere Kitas so bald wie möglich wieder in den Regelbetrieb übergehen können und 

wir ein verlässliches tägliches Angebot für alle Kinder unterbreiten dürfen. Die JAO gGmbH ist ja bereits 

seit dem 14.05.2020 den Weg gegangen, jedem Kind eine Betreuung zu ermöglichen, unabhängig vom 

Alter der Kinder und somit abweichend vom Phasenmodell des Senates. An dieser Stelle möchte ich 

mich bei Ihnen bedanken, dass wir die letzten Wochen so gut gemeinsam gestalten konnten und das 

Miteinander auf beiden Seiten spürbar war. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sieht in ihrem Trägerinformationsschreiben Nr. 16 

vom 10.06.2020 die Rückkehr von der Notbetreuung in den Regelbetrieb vor. Darüber hinaus hat die 

Senatsverwaltung die für Sie wichtigen Informationen in einem Elternbrief festgehalten. Diesen finden 

Sie unter anderem auf unserer Internetseite. 

Auf Grundlage der Senats-Vorgaben haben wir unser weiteres Vorgehen geplant. Darüber möchten wir 

Sie hier informieren: 

Betreuungsumfang 

Da wir schon jetzt allen Kindern eine Betreuung ermöglichen, werden wir bis zum 19.06.2020 an den 

aktuell vereinbarten Betreuungszeiten festhalten. Wir werden die Übergangszeit nutzen, um uns auf 

den Regelbetrieb ab dem 22.06.2020 strukturell, personell und inhaltlich gut vorzubereiten. 

Ab dem 22.06.2020 gehen wir in den Regelbetrieb über und unterbreiten allen Kindern ein tägliches 

verlässliches Betreuungsangebot. Sämtliche Bedarfsprüfungen entfallen mit dem 22.06.2020 und es 

gelten die im Kita-Gutschein festgeschriebenen Bedarfe. 

Neuaufnahmen sowie Eingewöhnungen sind in unseren Einrichtungen uneingeschränkt möglich, 

bedürfen dennoch einer individuellen Abstimmung zwischen Eltern und Einrichtung. 

Öffnungszeiten 

Die Betreuung Ihrer Kinder erfolgt noch nicht ganz in der für Sie gewohnten Öffnungszeit, jedoch 

unterbreitet jede Kita ein tägliches, mindestens 10-stündiges Betreuungsangebot. Die Öffnungszeiten 

werden in jeder Kita individuell festgelegt und bekannt gegeben. Sie orientieren sich an den 

Kernbedarfen der Eltern vor Ort. Besondere Bedarfe im Früh- und Spätbereich werden weiterhin 

individuell und in Absprache mit Ihnen verabredet. 

Gruppengröße und pädagogisches Konzept 

Ab dem 15.06.2020 wurde seitens der Senatsverwaltung die Einschränkung der Gruppengröße 

vollständig aufgehoben. Gleiches gilt für das Abstandsgebot zwischen Kindern und den pädagogischen 

Fachkräften. Die Planung der Zusammensetzung der Gruppen erfolgt in jeder Kita individuell unter 

Berücksichtigung der örtlichen strukturellen Gegebenheiten. Unser Ziel ist es, stabile Gruppenstrukturen 

zu schaffen, die bis zur Sommerschließzeit bestehen bleiben. 

Offene Konzepte sind weiterhin ausgesetzt. Wir hoffen, nach der Sommerschließzeit wieder das für Sie 

gewohnte pädagogische Konzept anbieten zu können. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre 

Kita-Leitung. 
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Hygienestandards/Gesundheitsschutz 

Die bisherigen Regelungen haben weiterhin Bestand. Bitte beachten Sie wie bisher folgende Vorgaben, 

denn nur durch Ihr umsichtiges Verhalten sichern Sie den Regelbetrieb: 

• Bitte achten Sie auf die gängigen Regelungen wie Mindestabstand und Händewaschen! 

• Der Aufenthalt der Eltern in der Kita ist auf das Notwendigste (Bringen und Abholen) zu 

reduzieren. Das Bringen und Abholen sind nur in den jeweils ausgewiesenen Bereichen möglich. 

Bitte beachten Sie diesbezüglich die Regeln in der Kita, da die örtlichen Bedingungen sehr 

unterschiedlich sind. Wir bitten Sie, die Kinder nur durch ein Elternteil zu bringen und 

abzuholen. Als Eltern sind Sie verpflichtet, beim Bringen und Abholen einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

• Der Zutritt zu den Gruppenräumen ist den Eltern nicht gestattet. 

• Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind beim Ankommen die Hände wäscht. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz für Ihre Kinder wird ausdrücklich nicht gewünscht. 

• Das Abstandsgebot zwischen den Eltern und unseren Mitarbeiter*innen bleibt bestehen. 

 

Wir versichern Ihnen, dass unsere Einrichtungen sorgsam gereinigt und alle Hygienestandards 

eingehalten werden sowie ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 

Verhalten bei Erkrankung 

Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber) können nicht betreut und erst nach 

Gesundschreibung durch einen Arzt wieder aufgenommen werden. Hier wird es keine Ausnahmen 

geben. 

Bezogen auf die Erkrankung COVID-19 sind Sie meldepflichtig. Sollte ein Verdachtsfall in Ihrer Familie 

oder Ihrem Umfeld auftreten, haben Sie uns unverzüglich zu unterrichten. Bei Erkrankung oder Verdacht 

auf eine Erkrankung, bei Quarantäne eines Elternteils oder einer Kontaktperson können wir Ihr Kind 

nicht in der Einrichtung betreuen. Sollten Kinder aufgrund des Corona-Virus unter Quarantäne gestellt 

worden sein, können sie nach Ablauf der Quarantänefrist wieder aufgenommen werden, sofern sie 

symptomfrei sind. Vor Aufnahme erfolgt eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. 

Monatliche Zuzahlung 23 € 

Das bisherige beschriebene Verfahren bleibt bestehen. Ab Juli 2020 wird bei allen wieder der 

Kostenbeitrag in Höhe von 23 € erhoben, unabhängig davon, ob das Betreuungsangebot genutzt wird 

oder nicht. 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass dies unser letztes Elternrundschreiben ist, dass der Alltag langsam wieder Einzug hält, 

die Kinder Ihre Kitas zurückerobern und sich alles mit Leben füllt. Wünschen wir uns allen, dass eine 

zweite Welle ausbleibt! 

Im Namen aller Mitarbeiter*innen wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Thomas Knietzsch    Berlin, 11.06.2020 
Geschäftsführer JAO gGmbH 


